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daß in diesem Zeitraum die Rlostergründung „eine privatsache der 
Gründer“ war. 5chon das zum guten Teil recht zweifelhafte hagio­
graphische Material der Ulerowingerzeit bringt es mit sich, daß die 
Arbeit für den vorn verf. ins Rüge gefaßten Fragenkomplex des 
Eigenkirchenwesens im ganzen nicht sonderlich ergiebig ist, es sei 
denn in negativem Zinne,- ihr Wert liegt vielmehr in den ausführ­
lichen, rein historischen Untersuchungen, und für die Frühgeschichte 
einer großen Zahl der berühmtesten Rlöster auf französischem Boden 
wird sie als sehr willkommenes Hilfsmittel dienen. T. S.

Mt der Arbeit von Ueding berührt sich in manchen Punkten die 
Straßburger These von Terence p. Mc Laughlin, Le tres aneien 
droit monastique de l‛Occident (Archives de 1a France monastique 
38, Liguge 1935^ XXII, 273 5.). Ihr Gegenstand sind die Grund­
linien der Entwicklung des Mönchtums von Veneditt von Nursia 
bis zu Venedikt von llniane. Ein erster Teil behandelt die Organisation 
des Nlönchswesens: die Ausbreitung der Venediktinerregel, die Kra­
gen des Rlosterbesitzes, des klösterlichen Lebens und der llbtwahl. 
llus dem zweiten Teil, in dem von den Beziehungen zur Weltkirche 
die Rede ist, verdienen die Ausführungen über die langsam ein­
setzende Rlerikalisierung und die nach Ländern verschiedenen Lman­
zipationsbestrebungen gegenüber dem Episkopat hervorgehoben zu 
werden. Der letzte Abschnitt betrifft das Verhältnis zur Staatsgewalt 
und die Anfänge des Eigenkirchenwesens. Wesentlich Neues ergibt 
sich aus dem Buche kaum, aber es ist eine zuverlässige und nützliche 
Zusammenfassung, wie sie für das vielgestaltige und nach festen 
Kormen noch suchende Illönchswesen der ersten Jahrhunderte bisher 
fehlte. T. 5.

Bruno Rrusch, Rulturbilder aus dem Krankenreiche zur Zeit 
Gregors von Tours (f 594). Ein Beitrag zur Geschichte des Aber­
glaubens, SB. d. Berl. Slk., phil.-hist. Nl. 1934 Nr. 26 (18 5.) 
erzählt in loser Aneinanderreihung eine Anzahl aus der Chronik 
Gregors entnommener Anekdoten und Geschichten, die hauptsächlich 
die WundergläuLigkeit der Zeit und ihre Ausnutzung durch Betrüger 
aller llrt schildern.

Hans Würding er, Einwirkungen des Christentums auf das angel­
sächsische Recht, Zs. d. Sav.-Stiftg.f. RG. Germ. dbt. 55 (1935), 
105—IZ0 stellt fest, daß schon an den ältesten überlieferten angel­
sächsischen Gesetzen der beherrschende Einfluß der christlichen Ideen 
sichtbar ist. Er verfolgt diesen umgestaltenden Einfluß an den Be­
stimmungen über die Ehe, den Grundstücksverkehr, die letztwilligen 
Verfügungen usw. und zeigt im besonderen, daß durch kirchliche 
Maßnahmen bis zum Ende der angelsächsichen Periode sich im Ver­
tragsrecht eine völlige Umwandlung vom Zormalvertrag zum form­
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